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Philosophische Fakultät: 

Nach Beschluss des Fakultätsrats der Philosophischen Fakultät vom 21.03.2012 und des Senats 

der Georg-August-Universität Göttingen vom 18.04.2012 hat der Stiftungsausschuss Universität 

der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts die Ordnung über die Zu-

gangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den konsekutiven Master-Studiengang „Lingu-

istik“ am 19.05.2012 genehmigt (§ 44 Abs. 1 Satz 1 NHG in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 

17.11.2011 (Nds. GVBl. S. 422); § 41 Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung mit § 18 Abs. 6 Sätze 1 

und 3, Abs. 8 NHG und § 7 Abs. 1 Satz 1 NHZG in der Fassung der Bekanntmachung vom 

29.01.1998 (Nds. GVBl. S. 51), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29.06.2011 

(Nds. GVBl. S. 202); §§ 62 Abs. 4 Satz 1, 60 a Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung mit § 18 Abs. 6 

Sätze 1 und 3, Abs. 8, Abs. 14 NHG und § 7 Abs. 2 NHZG). 

 

Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung  

für den konsekutiven Master-Studiengang „Linguistik“ 

der Georg-August-Universität Göttingen 

 

 

I. Anwendungsbereich 

 

§ 1 Anwendungsbereich 

 

(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum konsekutiven Master-Studiengang 

„Linguistik“. 

 

(2) Die Universität führt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen im Studiengang „Linguistik“ 

für alle zu vergebenden Studienplätze ein hochschuleigenes Verfahren zur Feststellung der Zu-

gangsvoraussetzungen durch. 

 

(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Ver-

fügung stehen, vergibt die Universität an jene die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hoch-

schuleigenen Auswahlverfahrens (§ 6). 2Die Auswahlentscheidung wird nach der besonderen Eig-

nung für den gewählten Studiengang getroffen. 3Erfüllen weniger Bewerberinnen oder Bewerber 

die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet ein Auswahlverfahren nicht 

statt. 
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II. Zugangsberechtigung 

 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder der 

Bewerber ein erfolgreich abgeschlossenes Bachelor-Studium mit einer Regelstudienzeit von we-

nigstens sechs Semestern und einem Umfang von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten 

oder mit einem gleichwertigen Abschluss in einem Studiengang an einer deutschen Hochschule 

oder an einer Hochschule, die einem der Bologna-Signatarstaaten angehört, im Studiengang Lin-

guistik, Allgemeine Sprachwissenschaft, in einem philologischen Fach mit sprachwissen-

schaftlichem Anteil oder in einer jeweils fachlich eng verwandten Fachrichtung gemäß Absatz 3 

abgeschlossen hat und für den Studiengang besonders geeignet gemäß Absatz 4 ist. 

2Abschlussprüfungen, die in einem Land außerhalb der Bologna-Signatarstaaten bestanden wor-

den sind, bedürfen der Feststellung der Gleichwertigkeit zu den Abschlüssen nach Satz 1 unter 

Berücksichtigung der Vorschläge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) beim 

Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutsch-

land (KMK) für die Anerkennung und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise, die unter der 

URL www.anabin.de niedergelegt sind. 3Die Noten der ausländischen Bildungsnachweise sind in 

das deutsche Notensystem umzurechnen. 

 

(2) 1Abweichend von Absatz 1 ist grundsätzlich zugangsberechtigt, wer ein Studium zum Bewer-

bungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechnungspunkte in einem ein-

schlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen Studiengang erworben hat. 2Die aus 

den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote wird anstelle der Bachelornote 

oder der Note eines gleichwertigen Bildungsnachweises auch im Verfahren über die Feststellung 

der Zugangsvoraussetzungen nach Absatz 4 und im Auswahlverfahren berücksichtigt, unabhängig 

davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon abweicht. 

 

(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich eng verwandt ist 

(fachliche Einschlägigkeit), trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fachlichen 

Einschlägigkeit des Vorstudiums ist der Nachweis wenigstens der folgenden Leistungen: 

Leistungen in der Allgemeinen Sprachwissenschaft, Linguistik oder einer Philologie im Umfang 

von insgesamt wenigstens 60 Anrechnungspunkten, darunter Leistungen im Umfang von insge-

samt mindestens 36 Anrechnungspunkten aus den Gebieten Syntax, Phonologie, Morphologie, 
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Semantik, Pragmatik, Empirie (Sprachkurse der philologischen Fächer, psycholinguistische 

bzw. korpusbasierte Datenerhebung).  

3Die Auswahlkommission kann die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit davon abhängig 

machen, Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, innerhalb von zwei Se-

mestern nachzuholen; in diesem Fall sind die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit und die 

Zulassung bis zum Nachweis der noch fehlenden Leistungen, der innerhalb von zwei Semestern 

seit der Einschreibung bei der Universität (Ausschlussfrist) eingegangen sein muss, auflösend be-

dingt. 4Liegt der Nachweis der noch fehlenden Leistungen nicht fristgerecht vor, werden die Fest-

stellung der fachlichen Einschlägigkeit und ein darauf beruhender Zulassungsbescheid unwirksam. 

5Die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit ist ausgeschlossen, sofern der Umfang der Leis-

tungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, mehr als 15 Anrechnungspunkte be-

trägt. 

 

(4) 1Die besondere Eignung besitzt, wer einen Bachelorabschluss oder gleichwertigen Abschluss 

mit der Note 2,5 oder besser nachweist. 2Abweichend von Satz 1 besitzt die besondere Eignung 

auch, wer nach Maßgabe der folgenden Kriterien wenigstens 20 Punkte erreicht: 

a) aufgrund der Note des Bachelorabschlusses oder des vergleichbaren Abschlusses werden 

Punkte wie folgt vergeben: 

größer 2,5 bis einschließlich 2,6 15 Punkte, 

größer 2,6 bis einschließlich 2,7 12 Punkte, 

größer 2,7 bis einschließlich 2,8  9 Punkte, 

größer 2,8 bis einschließlich 2,9  6 Punkte, 

größer 2,9 bis einschließlich 3,0  3 Punkte, 

größer 3,0     0 Punkte; 

b) aufgrund besonderer fachlicher Eignung, die durch eine mündliche Zusatzprüfung nach § 3 

nachgewiesen wird, bis zu 18 Punkte. 

 

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung auf-

weisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an einer deutschen 

Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache ver-

fügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der Prüfungsordnung für die Deutsche Sprach-

prüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen und Studienbewerber 

(DSH) durch eine Prüfung mit dem Gesamtergebnis DSH-2. 3Ausgenommen von der Verpflichtung 

zur Durchführung eines Tests sind Bewerberinnen und Bewerber, welche nach der Prüfungsord-

nung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerbe-
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rinnen und Studienbewerber (DSH) an der Georg-August-Universität Göttingen von der Deutschen 

Sprachprüfung für den Hochschulzugang freigestellt sind; dies gilt insbesondere für solche Bewer-

berinnen oder Bewerber, welche die erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache durch den 

erfolgreichen „Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) mit mindestens viermal TestDaF-

Niveaustufe 4 (TDN 4) oder durch den „Prüfungsteil Deutsch“ der Feststellungsprüfung an Stu-

dienkollegs nachgewiesen haben. 4Der Nachweis über ausreichende Kenntnisse der deutschen 

Sprache ist bei der Einschreibung für ein Wintersemester bis zum 30.09., bei Einschreibung für ein 

Sommersemester bis zum 31.03. gegenüber der Philosophischen Fakultät zu erbringen; der 

Nachweis ist Immatrikulationsvoraussetzung; eine bedingte Einschreibung findet nicht statt. 

 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Immat-

rikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach Absatz 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nachweis 

über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen Studiums auf-

lösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung zum Wintersemester bis zum 15.11. zu er-

bringen. 

 

 

§ 3 Mündliche Zusatzprüfung 

 

(1) 1Die mündliche Zusatzprüfung soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber vor dem Hin-

tergrund der bisherigen Studien- und Praxiserfahrung für das Studium im Master-Studiengang 

„Linguistik“ besonders geeignet ist. 2Die Prüfung erstreckt sich auf folgende Eignungsparameter: 

a) besondere fachliche Kenntnisse in mindestens zwei linguistischen Disziplinen 

b) Kenntnisse der Sprachstrukturen mindestens zweier Fremdsprachen, 

c) Studienmotivation. 

 

(2) Ein Anspruch auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung besteht ausschließlich für Stu-

dierende mit einem Bachelorabschluss oder einem gleichwertigen Abschluss mit einer Note von 

3,0 bis 2,5, die die Zulassung zu diesem Studiengang beantragt haben. 

 

(3) Zu der mündlichen Zusatzprüfung müssen die Bewerberinnen und Bewerber über die Unterla-

gen nach § 4 Abs. 2 hinaus ein mindestens dreiseitiges Exposé einreichen, in dem sie ihre Studi-

enmotivation begründen sowie über ihre bisherigen fachlichen Erfahrungen reflektieren. 
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(4) Es gelten folgende Grundsätze für die Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung: 

a) Der Antrag auf Teilnahme an der mündlichen Zusatzprüfung muss gemeinsam mit dem Zu-

lassungsantrag gestellt werden. 

b) Die mündliche Zusatzprüfung wird in der Regel in den ersten beiden Wochen nach Bewer-

bungsschluss an der Universität durchgeführt. Die genauen Termine sowie der Ort der Prü-

fung werden in einem angemessenen Zeitraum vor Beginn der mündlichen Zusatzprüfun-

gen durch die Universität bekannt gegeben. Die Bewerberinnen oder Bewerber werden von 

der Universität rechtzeitig eingeladen. 

c) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber eine mündliche 

Zusatzprüfung mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

d) Über die wesentlichen Fragen und Antworten der mündlichen Zusatzprüfung ist ein Proto-

koll zu führen, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus 

dem Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglieder, 

der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich werden. 

e) Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes 

zu der mündlichen Zusatzprüfung nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlos-

sen. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen 

neuen Termin für die mündliche Zusatzprüfung fest. Der wichtige Grund und der Antrag auf 

Festsetzung eines neuen Termins sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei 

Tagen nach dem zunächst festgesetzten Termin nachzuweisen bzw. zu stellen. Eine aus-

geschlossene Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, an der 

nächstmöglichen mündlichen Zusatzprüfung erneut teilzunehmen. 

 

(5) Je nach Feststellung der besonderen Eignung in der mündlichen Zusatzprüfung werden der 

Bewerberin oder dem Bewerber Punkte gutgeschrieben: 

a) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse   6 Punkte, 

gute Kenntnisse   4 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  2 Punkte, 

wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

b) Je nach Art und Umfang der Kenntnisse der Sprachstrukturen mindestens zweier Fremd-

sprachen werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 
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sehr gute Kenntnisse   6 Punkte, 

gute Kenntnisse   4 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  2 Punkte, 

wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

c) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Bewerber 

Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist: 

sehr überzeugend   6 Punkte, 

überzeugend     4 Punkte, 

wenig überzeugend   2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

 

(6) Über das Ergebnis der mündlichen Zusatzprüfung wird eine Bescheinigung ausgestellt. 

 

(7) 1Eine vorgezogene Zusatzprüfung kann mit Studierenden der Universität, die in einem grund-

ständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, bereits im 

Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Die vorgezogene Zusatzprü-

fung ersetzt die Zusatzprüfung für den Fall, dass die oder der Studierende sich für diesen Master-

Studiengang beworben hat. 3Die vorgezogene Zusatzprüfung muss der Zusatzprüfung nach Form 

und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 5, des § 2 Abs. 4 sowie des § 5 

Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend. 5Die vorgezogene Zusatzprüfung wird anstelle der Zusatzprü-

fung ausschließlich dann berücksichtigt, wenn sie nicht mehr als sechs Monate vor dem Ende der 

Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin oder der Bewerber bei Ablauf der Bewer-

bungsfrist zu den Personen gehört, die einen Anspruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach 

Absatz 2 oder auf Teilnahme an einem Auswahlgespräch nach § 6 Abs. 3 haben. 6Sofern diese 

Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom weiteren Verfahren dieses 

Bewerbungsdurchgangs ausgeschlossen, sofern der Bachelorabschluss schlechter als 3,0 ist. 

7Eine Bescheinigung wird nur für den Fall erteilt, dass die Bewerberin oder der Bewerber bei Ab-

lauf der Bewerbungsfrist einen Anspruch auf Teilnahme an der Zusatzprüfung nach Absatz 2 oder 

auf Teilnahme an einem Auswahlgespräch nach § 6 Abs. 3 hat. 
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III. Auswahlverfahren 

 

§ 4 Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist 

 

(1) 1Der Master-Studiengang beginnt jeweils zum Wintersemester. 2Der Zulassungsantrag ist über 

ein Online-Portal der Universität zu stellen; er muss mit den gemäß Absatz 2 erforderlichen Be-

werbungsunterlagen bis zum 15.05. (Ausschlussfrist) für ein Wintersemester bei der Universität 

eingegangen sein; wird ein hochschuleigenes Auswahlverfahren nicht durchgeführt (vgl. § 1 Abs. 3 

Satz 1), werden auch nach Fristablauf eingehende Bewerbungen berücksichtigt, sofern eine Zu-

gangsberechtigung nach § 2 Abs. 1 oder 2 spätestens bis zum 15.11. bei Bewerbung für ein Win-

tersemester nachgewiesen wird; die weiteren Bestimmungen über die Zugangsvoraussetzungen 

bleiben unberührt. 3Der Antrag gilt nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden Zulas-

sungstermins. 4Die Universität ist nicht verpflichtet, die Angaben der Bewerberinnen und Bewerber 

von Amts wegen zu überprüfen. 

 

(2) Dem Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen beizufügen, die unter Benutzung des Online-

Portals auf den Server der Universität zu laden und im Falle der Zulassung vor der Einschreibung 

bei der Philosophischen Fakultät in Form beglaubigter Abschriften einzureichen oder im Original 

vorzulegen sind: 

a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des Bewerbers 

in deutscher oder englischer Übersetzung, falls die Originale nicht in englischer oder deut-

scher Sprache abgefasst sind; falls ein Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist eine Be-

scheinigung über die erbrachten Leistungen, die Anrechnungspunkte (Credits) und über 

die Durchschnittsnote einzureichen; 

b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit einer 

aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges; 

c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine deutsche 

Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder ein gleichwertiger Ab-

schluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird; 

d) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng verwand-

ten Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht beendet hat; 

e) gegebenenfalls ein Antrag auf mündliche Zusatzprüfung nach § 3; 

f) ggf. eine Erklärung, welches Modulpaket oder welche Modulpakete die Bewerberin oder 

der Bewerber auf Grund ihrer beziehungsweise seiner bisherigen Ausbildung zu belegen 

beabsichtigt.   



Amtliche Mitteilungen I der Georg-August-Universität Göttingen vom 23.05.2012/Nr. 18 Seite 1030 

(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren Ver-

fahren ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Universität. 

 

(4) Macht eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber glaubhaft, dass sie oder er aufgrund 

einer Behinderung durch das Auswahlverfahren gegenüber anderen Bewerberinnen und Bewer-

bern benachteiligt ist, ist auf Antrag ein geeigneter Nachteilsausgleich durch die Auswahlkommis-

sion zu gewähren. 

 

 

§ 5 Auswahlkommission für den Master-Studiengang 

 

(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die Philosophische Fakultät der Universi-

tät wenigstens eine Auswahlkommission für diesen Studiengang. 

 

(2) 1Einer Auswahlkommission gehören drei stimmberechtigte Mitglieder an, die dem hauptberufli-

chen wissenschaftlichen Personal oder der Hochschullehrergruppe angehören, und ein Mitglied 

der Studierendengruppe mit beratender Stimme. 2Wenigstens ein Mitglied muss der Professoren-

gruppe angehören. 3Die Mitglieder werden durch den Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät 

eingesetzt. 4Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des studentischen Mitglieds ein 

Jahr. 5Wiederbestellung ist möglich. 6Die Auswahlkommission ist beschlussfähig, wenn mindes-

tens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 

 

(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit; 

b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen; 

c) Durchführung der mündlichen Zusatzprüfung gemäß § 3; 

d) Durchführung der Auswahlgespräche gemäß § 7; 

e) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder Bewerber. 

 

(4) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät nach Ab-

schluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und unterbreitet gegebenen-

falls Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 
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§ 6 Auswahlverfahren 

 

(1) Die Auswahl wird auf Grund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien festgestellt: 

a) auf Grund der Bachelornote oder der Note eines äquivalenten Bildungsnachweises, 

b) in einem Auswahlgespräch mit der Bewerberin oder dem Bewerber. 

 

(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl nach 

Absatz 3 und unter den vorausgewählten Bewerbern eine Auswahl auf Grund der in  

Absatz 1 und 4 genannten Auswahlkriterien. 

 

(3) 1Unter den eingegangenen Bewerbungen findet zur Begrenzung der Teilnehmerzahl am Aus-

wahlgespräch eine Vorauswahl auf das Zweifache der Zahl der nach dem Auswahlverfahren zu 

vergebenden Studienplätze statt. 2Hierbei sind auch die Bewerbungen der Personen einzubezie-

hen, die bereits an einem vorgezogenen Auswahlgespräch nach § 7 Abs. 4 teilgenommen haben. 

3Hierfür wird eine Rangliste auf der Grundlage des Ergebnisses des Bachelor-Abschlusses oder 

eines gleichwertigen Abschlusses erstellt. 4Sofern Ranggleichheit besteht, werden sämtliche Be-

werberinnen und Bewerber der höchsten Rangfolge zur Teilnahme zugelassen. 

 

(4) 1Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, bei der maximal 75 Punkte erreichbar sind. 

2Diese wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erstellt:  

a) Je nach Abschlussnote des ersten Hochschulabschlusses werden der Bewerberin oder 

dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

1,0 bis einschließlich 1,2  57 Punkte, 

größer 1,2 bis einschließlich 1,3 54 Punkte, 

größer 1,3 bis einschließlich 1,4 51 Punkte, 

größer 1,4 bis einschließlich 1,5 48 Punkte, 

größer 1,5 bis einschließlich 1,6 45 Punkte, 

größer 1,6 bis einschließlich 1,7 42 Punkte, 

größer 1,7 bis einschließlich 1,8 39 Punkte, 

größer 1,8 bis einschließlich 1,9 36 Punkte, 

größer 1,9 bis einschließlich 2,0 33 Punkte, 

größer 2,0 bis einschließlich 2,1 30 Punkte, 

größer 2,1 bis einschließlich 2,2 27 Punkte, 

größer 2,2 bis einschließlich 2,3 24 Punkte, 

größer 2,3 bis einschließlich 2,4 21 Punkte, 
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größer 2,4 bis einschließlich 2,5 18 Punkte, 

größer 2,5 bis einschließlich 2,6 15 Punkte, 

größer 2,6 bis einschließlich 2,7 12 Punkte, 

größer 2,7 bis einschließlich 2,8  9 Punkte, 

größer 2,8 bis einschließlich 2,9  6 Punkte, 

größer 2,9 bis einschließlich 3,0  3 Punkte, 

größer 3,0     0 Punkte; 

b) Je nach Feststellung der Eignung in dem Auswahlgespräch werden der Bewerberin oder 

dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

ba) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der Bewer-

berin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse   6 Punkte, 

gute Kenntnisse   4 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  2 Punkte, 

wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

bb) Je nach Art und Umfang der Kenntnisse der Sprachstrukturen mindestens zweier 

Fremdsprachen werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutge-

schrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse   6 Punkte, 

gute Kenntnisse   4 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  2 Punkte, 

wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

bc) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem Be-

werber Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist: 

sehr überzeugend   6 Punkte, 

überzeugend     4 Punkte, 

wenig überzeugend    2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

3Hat eine Bewerberin oder ein Bewerber eine mündliche Zusatzprüfung gemäß § 3 abgelegt, wird 

ihr oder ihm anstelle eines Auswahlgesprächs ausschließlich das in der mündlichen Zusatzprüfung 

erreichte Ergebnis gutgeschrieben. 4Die Durchführung eines Auswahlgesprächs zusätzlich zur 

mündlichen Zusatzprüfung ist ausgeschlossen.  
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(5) 1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge nach 

dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 2Im Übrigen ent-

scheidet bei Ranggleichheit das Los. 

 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Immat-

rikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nachweis 

über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen Studiums auf-

lösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung zum Wintersemester bis zum 15.11. zu er-

bringen. 

 

 

§ 7 Auswahlgespräch 

 

(1) 1Das Auswahlgespräch soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber für den ausgewähl-

ten Studiengang besonders geeignet ist. 2Dabei gelten folgende Grundsätze für die Durchführung 

des Gesprächs: 

a) Das Auswahlgespräch wird in der Regel spätestens bis zum 30.07. für das Wintersemester 

an der Universität durchgeführt. Die genauen Termine sowie der Ort der Prüfung werden in 

einem angemessenen Zeitraum vor Beginn der Auswahlgespräche durch die Universität 

bekannt gegeben. Die Bewerberinnen oder Bewerber werden von der Universität rechtzei-

tig zum Auswahlgespräch eingeladen. Bei im Ausland ansässigen Bewerberinnen oder 

Bewerbern sowie in begründeten Ausnahmefällen sind auch eine Videokonferenz oder ein 

telefonisches Auswahlgespräch zugelassen, sofern die Identität der Bewerberin oder des 

Bewerbers zweifelsfrei festgestellt werden kann. Die Einzelheiten des Verfahrens in sol-

chen Fällen legt die Auswahlkommission fest. 

b) Die Auswahlkommission führt mit jeder Bewerberin oder jedem Bewerber ein Auswahlge-

spräch mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. 

c) Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Gesprächs ist ein Protokoll zu führen, 

das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus dem Protokoll 

müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglieder, der Name der 

Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich werden. 

 

(2) 1Das Auswahlgespräch erstreckt sich auf folgende Eignungsparameter: 

a) besondere fachliche Kenntnisse  in mindestens zwei linguistischen Disziplinen 
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b) Kenntnisse der Sprachstrukturen mindestens zweier Fremdsprachen, 

c) Studienmotivation. 

2Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die Bewerberin 

oder den Bewerber nach besonderer Eignung für den ausgewählten Studiengang auf einer Skala 

nach § 6 Abs. 4 Buchstabe. b). 

 

(3) 1Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes zu 

dem Gesprächstermin nicht erscheint, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 2Bei Vorliegen 

eines wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neuen Termin für das 

Auswahlgespräch fest. 3Der wichtige Grund und der Antrag auf Festsetzung eines neuen Termins 

sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen nach dem zunächst festgesetzten 

Termin der Auswahlkommission nachzuweisen beziehungsweise zu stellen. 4Eine ausgeschlosse-

ne Bewerberin oder ein ausgeschlossener Bewerber ist berechtigt, am nächstmöglichen Auswahl-

verfahren erneut teilzunehmen. 

 

(4) 1Ein vorgezogenes Auswahlgespräch kann mit Studierenden der Universität, die in einem 

grundständigen Studiengang immatrikuliert sind, den dieser Master-Studiengang vertieft, bereits im 

Rahmen des grundständigen Studiengangs durchgeführt werden. 2Dieses vorgezogene Auswahl-

gespräch ersetzt das Auswahlgespräch für den Fall, dass die oder der Studierende sich für diesen 

Master-Studiengang beworben hat. 3Dieses vorgezogene Auswahlgespräch muss dem Auswahl-

gespräch nach Form und Inhalt gleichwertig sein. 4Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 3, des § 6 

Abs. 4 Buchstabe b) sowie des § 5 Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend. 5Das vorgezogene Auswahl-

gespräch wird anstelle des Auswahlgesprächs ausschließlich dann berücksichtigt, wenn es nicht 

mehr als sechs Monate vor dem Ende der Bewerbungsfrist durchgeführt wurde und die Bewerberin 

oder der Bewerber zu den Personen gehört, die nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch voraus-

gewählt werden. 6Sofern diese Bedingung nicht vorliegt, ist die Bewerberin oder der Bewerber vom 

weiteren Auswahlverfahren dieses Bewerbungsdurchgangs ausgeschlossen. 7Eine Mitteilung über 

das Ergebnis des vorgezogenen Auswahlgesprächs findet nur unter der Voraussetzung statt, dass 

die Bewerberin oder der Bewerber nach § 6 Abs. 3 für ein Auswahlgespräch vorausgewählt wird. 

 

 

§ 8 Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren 

 

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Universität 

einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die 
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Bewerberin oder der Bewerber sich einzuschreiben oder schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er 

den Studienplatz annimmt. 3Liegen die Einschreibung oder die Erklärung nach Satz 2 nicht frist- 

und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 4Auf diese Rechtsfolge ist im Zu-

lassungsbescheid hinzuweisen. 

 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ableh-

nungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelassenen Be-

werberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. 2Der Ablehnungsbescheid ist 

mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 3Er enthält gleichzeitig die Aufforderung, innerhalb 

einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, ob der Zulassungsantrag für ein Nachrückverfahren 

aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder der Bewerber diese Erklärung nicht frist- oder 

formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfahren ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfol-

ge ist hinzuweisen. 

 

(3) 1Das Nachrückverfahren wird anhand der Ranglisten nach § 6 Abs. 4. und 5. durchgeführt. 2Ist 

die Rangliste nach Satz 1 erschöpft, wird eine Rangliste nach dem Ergebnis des Bachelor-

Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses erstellt und das Nachrückverfahren anhand 

dieser Rangliste durchgeführt. 3Die Bestimmungen des Absatzes 1 gelten entsprechend. 

 

(4) 1Die Auswahlverfahren werden spätestens am 15.11. bei Zulassung für ein Wintersemester 

abgeschlossen. 2Danach noch verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los 

an zugangsberechtigte Bewerberinnen oder Bewerber vergeben. 3Der Bewerbungszeitraum hierfür 

beginnt zwei Wochen vor Beginn der Vorlesungszeit des Semesters, für das die Zulassung erfol-

gen soll, und endet mit dem Abschluss des Auswahlverfahrens. 4Die Vergabe der Studienplätze 

durch Los wird wegen der fortgeschrittenen Vorlesungszeit bei Zulassung für ein Wintersemester 

spätestens am 30.11. abgeschlossen. 

 

 

§ 9 Zulassung für höhere Semester 

 

(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in nach-

stehender Reihenfolge an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a. die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa. an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 
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ab. mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsange-

hörigen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder 

waren, 

b. für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine beson-

dere Härte bedeuten würde, 

c. die sonstige Gründe geltend machen. 

 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatzes 1 entscheidet das Ergebnis der Bachelorprü-

fung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, nächstdem die für die Ortswahl maß-

gebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und bei dann noch 

gleichartigen Fällen letztlich das Los. 

 

 

IV. Schlussbestimmungen 
 

§ 10 Inkrafttreten; Schlussbestimmungen 

 

(1) 1Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen I der 

Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren zum Win-

tersemester 2012/2013.  

 

(2) Zugleich tritt die Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den 

Master-Studiengang „Allgemeine Sprachwissenschaft“ in der Fassung der Bekanntmachung vom 

25.03.2009 (Amtliche Mitteilungen 6/2009 S. 305) außer Kraft. 

 

(3) Abweichend von § 4 Abs. 1 ist der Zulassungsantrag unter Benutzung der im Online-Portal zum 

Herunterladen bereitgestellten Formulare schriftlich zu stellen und gemeinsam mit den nach § 4 

Abs. 2 genannten Unterlagen innerhalb der in § 4 Abs. 1 bestimmten Frist zu stellen, wenn ein 

Online-Zulassungsantrag nicht bereitgestellt wird; das Nähere wird in einem angemessenen Zeit-

raum vor Ablauf der Bewerbungsfrist durch die Universität bekannt gegeben. 

 

(4) 1Abweichend von § 4 Abs. 1 Satz 2 muss der Zulassungsantrag für das Wintersemester 

2012/13 bis zum 15.06.2012 (Ausschlussfrist) bei der Universität eingegangen sein. 2Die Bestim-

mung über die Berücksichtigung nach Ablauf der Frist eingehender Bewerbungen, soweit ein Aus-

wahlverfahren nicht durchgeführt wird, bleibt unberührt. 
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Philosophische Fakultät: 

Nach Beschluss des Fakultätsrates der Philosophischen Fakultät vom 25.04.2012 hat der Senat 

der Georg-August-Universität Göttingen am 16.05.2012 die Ordnung über das Auswahlverfahren 

im Bachelor-Studiengang „Ostasienwissenschaft/Moderne Sinologie“ beschlossen (§ 5 Abs. 8 des 

Niedersächsischen Hochschulzulassungsgesetzes (NHZG) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 29.01.1998 (Nds. GVBl. S. 51), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

29.06.2011 (Nds. GVBl. S. 202); § 7 Abs. 3 Satz 2 der niedersächsischen Verordnung über die 

Vergabe von Studienplätzen durch die Hochschulen (Hochschul-VergabeVO) vom 22.06.2005 

(Nds. GVBl. S. 213), zuletzt geändert durch Verordnung vom 05.05.2012 (Nds. GVBl.  

S. 92)). 

 

 

Ordnung über das Auswahlverfahren 

im Bachelor-Studiengang "Ostasienwissenschaft/Moderne Sinologie" 

der Georg-August-Universität Göttingen 

 

§ 1 Anwendungsbereich 

 

(1) 1Die Georg-August-Universität Göttingen (Universität) vergibt in dem Bachelor-

Studiengang „Ostasienwissenschaft/Moderne Sinologie“ 90 vom Hundert der Zahl der nach 

Abzug der Sonderquoten nach § 4 Abs. 1 der niedersächsischen Verordnung über die Verga-

be von Studienplätzen durch die Hochschulen (Hochschul-VergabeVO) vom 22.06.2005 (Nds. 

GVBl. S. 213), zuletzt geändert durch Verordnung vom 05.05.2012 (Nds. GVBl. S. 92), in der 

jeweils geltenden Fassung verbleibenden Studienplätze an Studienbewerberinnen und Stu-

dienbewerber nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens. 2Die Auswahl-

entscheidung wird auf der Grundlage einer Kombination aus der Durchschnittsnote der Hoch-

schulzugangsberechtigung (HZB) mit einem weiteren Auswahlkriterium getroffen. 3Die übrigen 

Studienplätze (10 vom Hundert) werden nach Wartezeit vergeben. 

 

(2) Erfüllen weniger Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen, als Plätze 

zur Verfügung stehen, findet ein Auswahlverfahren nach Absatz 1 nicht statt. 
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§ 2 Ausschlussfristen 

 

(1) 1Der Zulassungsantrag muss mit den gemäß § 3 erforderlichen Bewerbungsunterlagen für das 

Wintersemester bis zum 15. Juli bei der Universität eingegangen sein. 2Der Antrag gilt nur für die 

Vergabe der Studienplätze des betreffenden Zulassungstermins. 

 

(2) 1Der Zulassungsantrag muss bei der Bewerbung auf einen Studienplatz im Rahmen der Son-

derquote nach § 7 Hochschul-VergabeVO (Ausländerquote) abweichend von Absatz 1 für das 

Wintersemester bis zum 30. April eines Jahres bei der Universität eingegangen sein. 2Der Antrag 

gilt nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden Zulassungstermins. 

 

 

§ 3 Form des Antrags 

 

(1) Der Antrag ist auf dem von der Universität zur Verfügung gestellten Formular zu stellen. 

 

(2) Dem Antrag sind in Kopie folgende Unterlagen beizufügen: 

a) ein Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife oder eines äquivalenten Abschlusses im Sinne 

des NHG in beglaubigter Abschrift oder in beglaubigter deutscher beziehungsweise englischer 

Übersetzung, falls das Original nicht in deutscher beziehungsweise englischer Sprache abge-

fasst ist, 

b) der eigenhändig unterzeichnete Zulassungsantrag. 

 

(3) Die Universität kann verlangen, dass die der Zulassungsentscheidung zugrunde liegenden Do-

kumente bei der Einschreibung im Original vorzulegen sind. 

 

(4) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren Ver-

fahren ausgeschlossen. 2Die Zulassung ist zu versagen. 3Die eingereichten Unterlagen verbleiben 

bei den Akten der Universität. 

 

 

§ 4 Auswahlverfahren 

 

(1) Am Auswahlverfahren nimmt nur teil, wer 

a) sich frist- und formgerecht um einen Studienplatz beworben hat, 
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b) nicht im Rahmen einer vorweg abzuziehenden Quote einen Studienplatz erhalten hat und 

c) nicht im Rahmen der Wartezeit einen Studienplatz erhalten hat. 

 

(2) Die Auswahlentscheidung unter den eingegangenen Bewerbungen erfolgt nach der Durch-

schnittsnote der HZB in Kombination mit einer Gewichtung der in der HZB ausgewiesenen Leis-

tungen in drei Unterrichtsfächern, die über die Eignung für den gewählten Studiengang besonde-

ren Aufschluss geben. 

 

(3) Welche Unterrichtsfächer bei dem Auswahlkriterium nach Absatz 2 für diesen Studiengang 

berücksichtigt werden, wird in der Anlage 1 zu dieser Ordnung festgelegt. 

 

(4) Die Erstellung der Rangliste für die Auswahlentscheidung erfolgt nach den Bestimmungen des 

§ 5. 

 

 

§ 5 Erstellung der Rangliste für die Auswahlentscheidung 

 

Die Rangliste wird auf der Grundlage der Berechnung einer Verfahrenspunktzahl nach Maßgabe 

der folgenden Bestimmungen erstellt: 

a) Bewertung der HZB: 

Die Summe der in der HZB ausgewiesenen Punkte wird durch 56 beziehungsweise 60 ge-

teilt (maximal 15 Punkte). Die sich ergebende Punktzahl (maximal 15 Punkte) wird auf zwei 

Stellen hinter dem Komma berechnet. Es wird nicht gerundet. 

b) Bewertung der in der HZB ausgewiesenen Leistungen in Unterrichtsfächern, die über die 

Eignung für diesen Studiengang besonderen Aufschluss geben: 

Für jedes Unterrichtsfach im Sinne des § 4 Abs. 2 ergeben sich die Punkte aus dem arith-

metischen Mittel der in der HZB ausgewiesenen Punkte in den letzten vier Schulhalbjahren. 

Wenn das einschlägige Unterrichtsfach in den letzten vier Schulhalbjahren nicht in wenigs-

tens einem Schulhalbjahr belegt wurde, werden für dieses Unterrichtsfach 0 Punkte einge-

setzt. Die sich ergebende Punktzahl wird auf zwei Stellen hinter dem Komma berechnet. Es 

wird nicht gerundet. 

c) Sofern die Bewertung der HZB oder eines Unterrichtsfachs ausschließlich durch eine Note 

ausgewiesen ist, ist diese nach Maßgabe der in Anlage 2 aufgeführten Tabelle in eine 

Punktzahl umzurechnen. Die Bestimmungen nach Buchstabe e) gelten entsprechend. So-

fern die Bewertung der HZB ausschließlich in Form der Durchschnittsnote, nicht aber durch 
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Bewertung der einzelnen Unterrichtsfächer, ausgewiesen ist, sind die Leistungen in einem 

Unterrichtsfach auf Grundlage von geeigneten Unterlagen, die die Bewerberin oder der 

Bewerber vorzulegen hat, zu bewerten. 

d) Die Punktzahl der HZB wird mit 6 multipliziert, die Punktzahl für das in der Anlage 1 festge-

legte Unterrichtsfach 1 mit 2, die Punktzahl für das in der Anlage festgelegte Unterrichts-

fach 2 mit 1 und die Punktzahl für das in der Anlage 1 festgelegte Unterrichtsfach 3 mit 1. 

Die sich aus der jeweiligen Multiplikation ergebenden Summen werden addiert und durch 

zehn dividiert. Die sich ergebende Zahl wird auf zwei Stellen hinter dem Komma berechnet. 

Es wird nicht gerundet. 

e) Ausländische Noten sind nach den Richtlinien der KMK in deutsche Noten umzurechnen. 

Ist Deutsch nicht Landessprache, tritt anstelle der im Unterrichtsfach Deutsch erzielten No-

te die in der Landessprache erzielte Note, bei mehreren Landessprachen die bessere der 

Noten der Landessprachen; in diesen Fällen kann Deutsch als Fremdsprache gewertet 

werden. 

f) Besteht bei der Auswahl Ranggleichheit, gilt § 13 Hochschul-VergabeVO entsprechend. 

 

 

§ 6 Inkrafttreten 

 

1Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen I der 

Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren zum Win-

tersemester 2012/2013. 3Abweichend von § 2 Abs. 2 Satz 1 muss der Zulassungsantrag für das 

Vergabeverfahren zum Wintersemester 2012/2013 bis zum 31. Mai 2012 bei der Universität ein-

gegangen sein. 
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Anlage 1: Unterrichtsfächer im Sinne des § 4 Abs. 3 

Studiengang Unterrichtsfach 1 

(20 vom Hundert) 

Unterrichtsfach 2 

(10 vom Hundert) 

Unterrichtsfach 3 

(10 vom Hundert) 

Bachelor-Studiengang 
„Ostasienwissenschaft/ 
Moderne Sinologie“ 

Deutsch Englisch Geschichte oder Poli-
tik oder Gemein-

schaftskunde oder 
Sozialkunde oder 

Wirtschaft 

 

 

 

 

Anlage 2: Notenumrechnung in Punkte  (zu § 5 Buchstabe c) 

Noten sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft ungenügend 

Punkte 15, 14, 13 12, 11, 10 9, 8, 7 6, 5, 4 3, 2, 1 0 
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Fakultätsübergreifende Satzungen: 

Der Senat der Georg-August-Universität Göttingen hat am 16.05.2012 die Ordnung über das Aus-

wahlverfahren in dem Zwei-Fächer-Bachelor-Studiengang der Georg-August-Universität Göttingen 

in den Teilstudiengängen mit örtlichen Zulassungsbeschränkungen beschlossen (§ 5 Abs. 8 des 

Niedersächsischen Hochschulzulassungsgesetzes (NHZG) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 29.01.1998 (Nds. GVBl. S. 51), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

29.06.2011 (Nds. GVBl. S. 202); § 7 Abs. 3 Satz 2 der niedersächsischen Verordnung über die 

Vergabe von Studienplätzen durch die Hochschulen (Hochschul-VergabeVO) vom 22.06.2005 

(Nds. GVBl. S. 213), zuletzt geändert durch Verordnung vom 05.05.2012 (Nds. GVBl. S. 92)). 

 

 

Ordnung über das Auswahlverfahren  

in dem Zwei-Fächer-Bachelor-Studiengang der Georg-August-Universität Göttingen 

in den Teilstudiengängen mit örtlichen Zulassungsbeschränkungen 

 

 

§ 1 Anwendungsbereich 

 

(1) 1Die Georg-August-Universität Göttingen (Universität) vergibt in dem Zwei-Fächer-Bachelor-

Studiengang in den in Anlage 2 aufgeführten Teilstudiengängen 90 vom Hundert der Zahl der nach 

Abzug der Sonderquoten nach § 4 Abs. 1 der niedersächsischen Verordnung über die Vergabe 

von Studienplätzen durch die Hochschulen (Hochschul-VergabeVO) vom 22.06.2005 (Nds. GVBl. 

S. 213) in der jeweils geltenden Fassung verbleibenden Studienplätze an Studienbewerberinnen 

und Studienbewerber nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens. 2Die Aus-

wahlentscheidung wird auf der Grundlage einer Kombination aus der Durchschnittsnote der Hoch-

schulzugangsberechtigung (HZB) mit einem weiteren Auswahlkriterium getroffen. 3Die übrigen 

Studienplätze (10 vom Hundert) werden nach Wartezeit vergeben. 

 

(2) Erfüllen weniger Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen, als Plätze 

zur Verfügung stehen, findet ein Auswahlverfahren nach Absatz 1 nicht statt. 
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§ 2 Ausschlussfristen 

 

(1) Der Zulassungsantrag muss mit den gemäß § 3 erforderlichen Bewerbungsunterlagen 

für das Wintersemester bis zum 15. Juli, und 

für das Sommersemester bis zum 15. Januar eines Jahres 

bei der Universität eingegangen sein. Der Antrag gilt nur für die Vergabe der Studienplätze des 

betreffenden Zulassungstermins. 

 

(2) Der Zulassungsantrag muss bei der Bewerbung auf einen Studienplatz im Rahmen der Son-

derquote nach § 7 Hochschul-VergabeVO (Ausländerquote) abweichend von Absatz 1 

für das Wintersemester bis zum 30. April eines Jahres, und 

für das Sommersemester bis zum 31. Oktober des Vorjahres 

bei der Universität eingegangen sein. Der Antrag gilt nur für die Vergabe der Studienplätze des 

betreffenden Zulassungstermins. 

 

 

§ 3 Form des Antrags 

 

(1) Der Antrag ist auf dem von der Universität zur Verfügung gestellten Formular zu stellen. 

 

(2) Dem Antrag sind in Kopie folgende Unterlagen beizufügen: 

a) ein Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife oder eines äquivalenten Abschlusses im 

Sinne des NHG in beglaubigter Abschrift oder in beglaubigter deutscher beziehungsweise 

englischer Übersetzung, falls das Original nicht in deutscher beziehungsweise englischer 

Sprache abgefasst ist, 

b) der eigenhändig unterzeichnete Zulassungsantrag. 

 

 

(3) Die Universität kann verlangen, dass die der Zulassungsentscheidung zugrunde liegenden Do-

kumente bei der Einschreibung im Original vorzulegen sind. 

 

(4) Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren Ver-

fahren ausgeschlossen. Die Zulassung ist zu versagen. Die eingereichten Unterlagen verbleiben 

bei den Akten der Universität. 
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§ 4 Auswahlverfahren 

 

(1) Am Auswahlverfahren nimmt nur teil, wer 

a) sich frist- und formgerecht um einen Studienplatz beworben hat, 

b) nicht im Rahmen einer vorweg abzuziehenden Quote einen Studienplatz erhalten hat und 

c) nicht im Rahmen der Wartezeit einen Studienplatz erhalten hat. 

 

(2) Die Auswahlentscheidung unter den eingegangenen Bewerbungen erfolgt nach der Durch-

schnittsnote der HZB in Kombination mit einer Gewichtung der in der HZB ausgewiesenen Leis-

tungen in drei Unterrichtsfächern, die über die Eignung für den gewählten Teilstudiengang beson-

deren Aufschluss geben. 

 

(3) Welche Unterrichtsfächer bei dem Auswahlkriterium nach Absatz 2 berücksichtigt werden, wird 

in der Anlage 1 zu dieser Ordnung festgelegt. 

 

(4) Die Erstellung der Rangliste für die Auswahlentscheidung erfolgt nach den Bestimmungen des 

§ 5. 

 

 

§ 5 Erstellung der Rangliste für die Auswahlentscheidung 

 

Die Rangliste wird auf der Grundlage der Berechnung einer Verfahrenspunktzahl nach Maßgabe 

der folgenden Bestimmungen erstellt. 

a) Bewertung der HZB: 

Die Summe der in der HZB ausgewiesenen Punkte wird durch 56 beziehungsweise 60 geteilt 

(maximal 15 Punkte). Die sich ergebende Punktzahl (maximal 15 Punkte) wird auf zwei Stellen 

hinter dem Komma berechnet. Es wird nicht gerundet. 

b) Bewertung der in der HZB ausgewiesenen Leistungen in Unterrichtsfächern, die über die 

Eignung für den gewählten Teilstudiengang besonderen Aufschluss geben: 

Für jedes Unterrichtsfach im Sinne des § 4 Abs. 2 ergeben sich die Punkte aus dem arithmeti-

schen Mittel der in der HZB ausgewiesenen Punkte in den letzten vier Schulhalbjahren. Wenn 

das einschlägige Unterrichtsfach in den letzten vier Schulhalbjahren nicht in wenigstens einem 

Schulhalbjahr belegt wurde, werden für dieses Unterrichtsfach 0 Punkte eingesetzt. Die sich er-

gebende Punktzahl wird auf zwei Stellen hinter dem Komma berechnet. Es wird nicht gerundet. 
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c) Sofern die Bewertung der HZB oder eines Unterrichtsfachs ausschließlich durch eine Note 

ausgewiesen ist, ist diese nach Maßgabe der in Anlage 2 aufgeführten Tabelle in eine Punkt-

zahl umzurechnen. Die Bestimmungen nach Buchstabe e) gelten entsprechend. Sofern in einer 

HZB die Bewertung der Durchschnittsnote, nicht aber der einzelnen Unterrichtsfächer ausge-

wiesen ist, sind die Leistungen in einem Unterrichtsfach auf Grundlage von geeigneten Unterla-

gen, die die Bewerberin oder der Bewerber vorzulegen hat, zu bewerten. Für die Umrechnung 

einer Note oder die Bewertung der Leistungen in einem Studienfach setzt der Fakultätsrat der 

jeweiligen Fakultät eine Kommission ein, der zwei Mitglieder der Hochschullehrergruppe ange-

hören. 

d) Gemäß der Festlegung in Anlage 1 wird die Punktzahl der HZB mit 6 bzw. 8 multipliziert, die 

Punktzahl für das in der Anlage 1 festgelegte Unterrichtsfach 1 mit 2 bzw. 1, die Punktzahl für 

das in der Anlage 1 festgelegte Unterrichtsfach 2 mit 1 bzw. 0,5 und die Punktzahl für das in der 

Anlage 1 festgelegte Unterrichtsfach 3 mit 1 bzw. 0,5. Die sich aus der jeweiligen Multiplikation 

ergebenden Summen werden addiert und durch zehn dividiert. Die sich ergebende Zahl wird 

auf zwei Stellen hinter dem Komma berechnet. Es wird nicht gerundet. 

e) Ausländische Noten sind nach den Richtlinien der KMK in deutsche Noten umzurechnen. Ist 

Deutsch nicht Landessprache, tritt anstelle der im Unterrichtsfach Deutsch erzielten Note die in 

der Landessprache erzielte Note, bei mehreren Landessprachen die bessere der Noten der 

Landessprachen; in diesen Fällen kann Deutsch als Fremdsprache gewertet werden. 

f) Besteht bei der Auswahl Ranggleichheit, gilt § 13 Hochschul-VergabeVO entsprechend. 

 

 

§ 6 Inkrafttreten 

 

1Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen der Georg-

August-Universität Göttingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren zum Winterse-

mester 2012/2013. 3Zugleich tritt die Ordnung über das Auswahlverfahren in dem 2-Fächer-

Bachelor-studiengang der Georg-August-Universität Göttingen in den Studienfächern mit örtlichen 

Zulassungsbeschränkungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.07.2006 (Amtliche Mit-

teilungen 7/2006 S. 415), zuletzt geändert durch Beschluss des Senats vom 04.03.2009 (Amtliche 

Mitteilungen 4/2009 S. 249) außer Kraft. 4Abweichend von § 2 Abs. 2 Satz 1 muss der Zulas-

sungsantrag für das Vergabeverfahren betreffend den Teilstudiengang Ostasienwissen-

schaft/Chinesisch als Fremdsprache zum Wintersemester 2012/2013 bis zum 31. Mai 2012 bei der 

Universität eingegangen sein. 
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Anlage 1: Unterrichtsfächer im Sinne des § 4 Abs. 3 

Studiengang Teilstudiengang Unterrichtsfach 1 

(20 vom Hundert) 

Unterrichtsfach 2 

(10 vom Hundert) 

Unterrichtsfach 3 

(10 vom Hundert) 

Zwei-Fächer-

Bachelor-

Studiengang 

    

 Geschichte (Profil 

Lehramt) 

Geschichte Deutsch Englisch/ Franzö-

sisch/Latein 

 Geschichte  Geschichte Deutsch Englisch/ Franzö-

sisch/Latein 

 Kunstgeschichte Kunst Deutsch Geschichte 

 Ostasienwissen-

schaft/Chinesisch 

als Fremdsprache 

Deutsch Englisch Geschichte / zweite 

Fremdsprache 

 Ostasienwissen-

schaft/Chinesisch 

als Fremdsprache 

(Profil Lehramt) 

Deutsch Englisch Geschichte / zweite 

Fremdsprache 

 Rechtswissen-

schaft 

Deutsch Mathematik Fortgeführte Fremd-

sprache 

 Werte und Normen 

(Profil Lehramt) 

Deutsch  Englisch  Gemeinschafts-

kunde/Politik  
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Studiengang Teilstudiengang Unterrichtsfach 1 

(10 vom Hundert) 

Unterrichtsfach 2 

(5 vom Hundert) 

Unterrichtsfach 3 

(5 vom Hundert) 

Zwei-Fächer-

Bachelor-

Studiengang 

    

 American Studies Englisch Geschichte  Deutsch 

 Biologie (Profil Lehramt) Deutsch Chemie/Physik/Biologie  Mathematik 

 Chemie (Profil Lehramt) Chemie/Physik/ 

Biologie 

Deutsch Mathematik 

 Deutsche Philologie Deutsch Englisch Mathematik 

 Deutsche Philologie  

(Profil Lehramt) 

Deutsch Englisch  Mathematik 

 Englische Philologie 

(Profil Lehramt) 

Englisch Deutsch Geschichte 

 Erdkunde  

(Profil Lehramt) 

Erdkunde Mathematik Englisch 

 Ethnologie Englisch Sozialkunde/Politik Deutsch 

 Geschlechterforschung Geschichte Sozialkunde/Politik Deutsch 

 Kulturanthropologie / 

Europäische Ethnologie 

Englisch Deutsch Geschichte 

 Latein (Profil Lehramt) Latein Geschichte Deutsch 

 Politikwissenschaft 

(Profil Lehramt) 

Sozialkunde/Politik Geschichte Englisch 

 Politikwissenschaft Sozialkunde/Politik Geschichte Englisch 

 Soziologie Mathematik Geschichte Deutsch 

 Sport (Profil Lehramt) Sport Biologie/Chemie/Physik Deutsch 

 Sport Sport Biologie/Chemie/Physik Deutsch 

 Volkswirtschaftslehre Mathematik Englisch Deutsch 

 Wirtschafts- und Sozial-

geschichte 

Geschichte Politik/Wirtschaft/ Ge-

meinschaftskunde 

Deutsch 

 

 

Anlage 2 

Noten sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft ungenügend 

Punkte 15, 14, 13 12, 11, 10 9, 8, 7 6, 5, 4 3, 2, 1 0 
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Abteilung 8: 

Ausgelöst durch Veränderungen im Personalbestand hat die Leitung der Abteilung Wissenschafts-

recht und Trägerstiftung die Zuordnung der Aufgaben aktualisiert (§ 3 Abs. 1 der Geschäftsord-

nung der Verwaltung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.02.2007 (Amtliche Mitteilungen 

Nr. 1/2007 S. 1), zuletzt geändert durch Beschluss des Präsidiums vom 21.06.2011 (Amtliche Mit-

teilungen I Nr. 1/2011 S. 2).  

Das geänderte Organigramm der Abteilung Wissenschaftsrecht und Trägerstiftung wird nachfol-

gend bekannt gemacht. 

 


